
                                         

Autonome Provinz Bozen
Abteilung Bildungsförderung
Amt für Hochschulförderung

Andreas-Hofer-Straße 18 – 39100 Bozen

Tel.: 0471/412945, 0471/412946, 0471/412926, 0471/413379
                                                                               

Parteienverkehr: MO, DI, MI, FR: 9.00 – 12.00 Uhr 
 DO 8.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30 Uhr

ACHTUNG!
Die Erklärung kann persönlich beim Amt für Hochschulförderung
abgegeben,  per  Post  versandt  oder  per  E-Mail  an  eine  der
folgenden Adressen übermittelt werden:
hochschulfoerderung@provinz.bz.it 
hochschulfoerderung.dirittostudiouni@pec.prov.bz.it 

In den beiden letztgenannten Fällen muss der Erklärung eine Kopie
des  gültigen  Ausweisdokuments  der  Antragstellerin/des
Antragstellers beigelegt werden.               

Erklärung über die Unterbrechung oder die  Änderung des Abschlussdatums des Studienganges   

Art. 8, Absatz 5 Wettbewerbsausschreibung Studienbeihilfe 2022/2023, genehmigt mit Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 15566 vom 07.09.2022

Gemäß Art. 8,  Absatz 5 der Wettbewerbsausschreibung für die Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die
universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen besuchen - akademisches Jahr 2022/2023 - können die Studierenden
nach dem 15. Dezember 2022, 12.00 Uhr und bis spätestens 31. Oktober 2023 dem Amt für Hochschulförderung  die
Unterbrechung des Studiums und/oder die Änderung des Abschlussdatums des Studiengangs mitteilen.
Dieses  Formular ermöglicht es Ihnen, eine schriftliche  Erklärung zu erbringen, aus welcher hervorgeht, dass Sie den
Studiengang  unterbrochen  haben  bzw.  dass  sich  das,  im  Antrag  für  Studienbeihilfe  2022/2023  angegebene,
Abschlussdatum des Studienganges ändert. Im Falle einer Universität mit Sitz außerhalb der Europäischen Union ist dem
Formular gemäß Art. 8, Absatz 6 der Wettbewerbsausschreibung die entsprechende Dokumentation beizulegen.

Das Formular ist sorgfältig auszufüllen und auf jeder Seite zu unterschreiben.  Erfolgt die Übermittlung per E-Mail oder
Post, so ist eine Kopie des gültigen Personalausweises der Antragstellerin/des Antragstellers beizulegen.
                                                                                                                                         
Die Antragstellerin/der Antragsteller erklärt alle Daten in eigener Verantwortung und kennt die strafrechtlichen Folgen laut
Artikel 76 des D.P.R. Nr. 445/2000, i. g. F. und die Möglichkeit einer Verhängung von Sanktionen laut dem Landesgesetz
Nr. 17/1993 im Falle unwahrer oder unvollständiger Angaben.
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Zuname Name

Postleitzahl Wohnort

Geburtstag Geburtsort

Telefon Handy

Fraktion, Straße/Platz, Hausnummer

Die/der
Erklärende

geboren am

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Akademisches 
Jahr 2022/23



                                                                                                                                                                      
ERKLÄRUNG HINSICHTLICH DER UNTERBRECHUNG ODER DER ÄNDERUNG DES ABSCHLUSSDATUMS EINES 
STUDIENGANGES
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Ich   erkläre,  das   im   Antrag  auf  Studienbeihilfe  2022/2023  angegebene Studium  am                            
(Angabe des Datums) unterbrochen zu haben.

Im Falle einer Universität bzw. Fachhochschule mit Sitz außerhalb der europäischen Union verpflichte ich mich, 
dem Formular eine entsprechende Bestätigung seitens der Hochschule beizulegen.

Nur im Falle einer Universität oder Fachhochschule mit Sitz außerhalb der europäischen Union:

Bestätigung seitens der besuchten Hochschule hinsichtlich der Unterbrechung des Studiums bzw. der Änderung des 
Abschlussdatums des Studiengangs, in Rahmen dessen die Studienbeihilfe 2022/2023 beantragt wurde.

Ich  erkläre,  den  von  mir  besuchten  Studiengang  nicht  wie  im  Antrag  auf   Studienbeihilfe 2022/2023 erklärt 
innerhalb                                               , sondern innerhalb                                               abzuschließen.
                                               

Im Falle einer Universität bzw. Fachhochschule mit Sitz außerhalb der europäischen Union verpflichte ich mich, 
dem Formular eine entsprechende Bestätigung seitens der Hochschule beizulegen.

Unterschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers

Kopie Personalausweis

Im Falle der Übermittlung der Erklärungen oder Unterlagen per E-Mail oder Post:



                                                                                                                                                                      
Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016
                                                                                     
Verantwortlich für die Datenverarbeitung: Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-
Magnago-Platz Nr. 1, Landhaus 1, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
                                                                                                                               
Datenschutzbeauftragte  (DSB):  Die  Kontaktdaten  der  DSB  der  Autonomen  Provinz  Bozen  sind  folgende:  E-Mail:
dsb@provinz.bz.it  PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it

Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form,
für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne von
des Landesgesetzes Nr. 5 vom 13. März 1987, des Landesgesetzes Nr. 18 vom 11. Mai 1988 sowie des Landesgesetzes Nr. 9
vom 30. November 2004, in geltender Fassung, angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person der Direktor/die
Direktorin pro tempore der Abteilung Bildungsförderung an seinem/ihrem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich,
damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die
eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.

Mitteilung  und  Datenempfänger: Die  Daten  können  folgenden  anderen  öffentlichen  und/oder  privaten  Rechtsträgern  zur
Erfüllung  rechtlicher  Verpflichtungen  im  Rahmen  ihrer  institutionellen  Aufgaben  mit-geteilt  werden,  soweit  dies  in  engem
Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt (u. a. zu Kontrollzwecken z. B. Agentur der Einnahmen,
Finanzwache, Körperschaften, die Studienstipendien gewähren, usw.). Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt
werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der
Landesverwaltung  und/oder  der  institutionellen  Website  des  Landes,  auch  durch  Cloud  Computing,  erbringen.  Der  Cloud
Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist,  hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags
verpflichtet,  personenbezogene  Daten  nicht  außerhalb  der  Europäischen  Union  und  der  Länder  des  Europäischen
Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln, ohne die vom Abschnitt V der Datenschutz-Grundverordnung
2016/679 geeigneten vorgesehenen Garantien. Die genannten Rechtsträger handeln entweder als externe Auftragsverarbeiter
oder in vollständiger Autonomie als unabhängige Verantwortliche.
                                                                                                                                                                                           
Datenübermittlungen: Es werden keine zusätzlichen personenbezogenen Daten an Drittländer übermittelt.
                                                                                                                                          
Verbreitung: Ist  die  Verbreitung  der  Daten  unerlässlich,  um  bestimmte  von  der  geltenden  Rechtsordnung  vorgesehene
Veröffentlichungspflichten zu erfüllen,  bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der
personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt. 
Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung
geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden, und zwar bis zu 10 Jahre. 
Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf automatisierte Entscheidungsfindung. Die
Entscheidungsfindung  erfolgt  nach  der  Logik,  welche  aus  den  entsprechenden  Durchführungsverordnungen  und  der
Wettbewerbsausschreibungen  entnommen  werden  kann.  Diese  Dokumente  stehen  auf  der  Webseite
http://www.provinz.bz.it/bildungsfoerderung zur Verfügung. Das Ergebnis dieser Entscheidungsfindung bestimmt den – positiven
oder negativen – Ausgang des Verfahrens. 

Rechte  der  betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält  die  betroffene  Person auf  Antrag  jederzeit
Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw.
unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen
oder  die  Löschung  der  Daten  oder  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  verlangen.  Im  letztgenannten  Fall  dürfen  die
personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur
mit  Einwilligung  der  betroffenen  Person,  zur  Geltendmachung,  Ausübung  oder  Verteidigung  von  Rechtsansprüchen  des
Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. 
Das  entsprechende  Antragsformular  steht  auf  der  Webseite  http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-
infos.asp zur Verfügung.                                                                                                                                                       

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um
weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich
ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen. 
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Ort und Datum Unterschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers

Ich erkläre, vom Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung, über die Datenverarbeitung gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten informiert worden zu sein und stimme der Verarbeitung der für die vereinbarte 
Leistung erforderlichen Daten zu.

mailto:generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp
http://www.provinz.bz.it/bildungsfoerderung
mailto:rpd_dsb@pec.prov.bz.it
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